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Norm

StPO §313 B

Rechtssatz

Hat der Angeklagte gegenüber einer Mordanklage Notwehr behauptet, so ist es gesetzwidrig, die Zusatzfrage auf

Notwehr nur für den Fall der Bejahung der auf Totschlag lautenden Eventualfrage und der Verneinung der auf Mord

lautenden Hauptfrage zu stellen. Die Zusatzfrage ist vielmehr für den Fall der Bejahung der Hauptfrage oder der

Eventualfrage zu stellen.
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